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RS OGH 1962/11/12 10Os220/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1962

Norm

USchG 1960 §1

Rechtssatz

Der Unterhaltsp.ichtige, der seine gesetzliche P.icht gegenüber mehreren Unterhaltsberechtigten verletzt, hat nicht

ebenso viele selbständige Übertretungen oder Vergehen nach dem USchG zu verantworten, als Unterhaltsberechtigte

betroffen sind; sein Verhalten bildet ein einheitliches Delikt der Verletzung der Unterhaltspflicht nach dem § 1 USchG.
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